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CBD Öle: Produkte, die als Kosmetika angeboten werden 
 
 
 
Mitteilung an alle relevanten Marktteilnehmer: 
 
Die Gesetzgebung wird laufend weiterentwickelt und seit dem 1. Mai 2025 steht die neue 
Vollzugshilfe (Version 8.0)1 zur Abgrenzung von Produkten mit Cannabidiol (CBD) zur Verfügung, 
die vom BAG (Bundesamt für Gesundheit), dem BLV (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen), Swissmedic (Schweizerisches Heilmittelinstitut), der KAV 
(Kantonsapothekervereinigung) und dem VKCS (Verband der Kantonschemiker der Schweiz) 
erarbeitet wurde. 
 
Bislang wurden diese CBD-Öle – soweit es unseren Zuständigkeitsbereich betrifft – in der Regel 
entweder als chemische Produkte oder als Kosmetika eingestuft, wobei die angegebene oder 
kommunizierte Verwendungsweise häufig nicht transparent oder nicht eindeutig auf den Produkten 
ausgewiesen war, jedoch durch verbale oder nonverbale Hinweise klar auf eine orale Einnahme 
hindeutete. 
 
In den bisherigen Versionen des Dokuments « Produkte mit Cannabidiol (CBD) und anderen 
Cannabinoiden, die nicht dem Betäubungsmittelrecht unterliegen - Überblick und Vollzugshilfe » 
wurden diese CBD-Öle auf Grundlage der Selbstkontrolle und der entsprechenden Dokumentation 
[z. B.: Produktinformationsdatei (PID), ...] als kosmetische Mittel (Hygieneprodukte für die Mund- und 
Zahnpflege) akzeptiert. Mit der neuen Version des Dokuments erfüllen diese Produkte jedoch die 
Kriterien für die Zweckbestimmung eines Kosmetikprodukts nicht mehr; zudem ist eine sichere 
Verwendung für Verbraucher bzw. Anwender nicht mehr gewährleistet. 
Daher entspricht das Inverkehrbringen dieser Art von Produkten zur oralen Anwendung derzeit nicht 
mehr den gesetzlichen Anforderungen und wird von unserer Dienststelle beanstandet. 
 
Wir überlassen es Ihnen, die erforderlichen Massnahmen im Zusammenhang mit den neuen 
Abgrenzungskriterien sowie dem neuen rechtlichen Rahmen zu ergreifen. 
 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
1 
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/marktueberwachung/abrenzungsfragen/produkte_mit_cannabidi
olcbdueberblickundvollzugshilfe.pdf.download.pdf/produkte_mit_cannabidiolcbdueberblickundvollzugshilfe.pdf 
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